
Übersicht: 
 

Verzicht auf die Erhebung von Elterngebühren in der Zeit der Kita-Betriebsschließung im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) ab 16.03.2020 
 

Kommunaler Träger 
Gebührenfreistellung wegen Corona-Schließung ? 

ja nein Zeitraum 

 Stadt Bremervörde   April, Mai beschlossen,   Juni, Juli in Vorbereitung 

 Stadt Rotenburg (Wümme)   ausgesetzt ab April,  Beschluss steht aus 

 Stadt Visselhövede   ab April, bis auf Weiteres 

 Gemeinde Gnarrenburg   ab April, bis auf Weiteres 

 Gemeinde Scheeßel   ausgesetzt ab Mai, Erstattung ab Mitte März 

 Samtgemeinde Bothel    

 - Gemeinde Bothel   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Brockel   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Hemsbünde    

 - Gemeinde Hemslingen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Kirchwalsede   ? (Info steht noch aus) 

 Samtgemeinde Fintel   April Erstattung,  ab Mai ausgesetzt 

 Samtgemeinde Geestequelle    

 - Gemeinden Alfstedt / Ebersdorf   April, Mai Erstattung,  bis auf Weiteres Verzicht 

 - Gemeinde Basdahl   April, Mai Erstattung,  bis auf Weiteres Verzicht 

 - Gemeinde Hipstedt   April, Mai Erstattung,  bis auf Weiteres Verzicht 

 - Gemeinde Oerel   April, Mai Erstattung,  ab Juni weiterer Beschluss 

 Samtgemeinde Selsingen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Rhade   ab April, bis auf Weiteres 

 Samtgemeinde Sittensen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Klein Meckelsen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Wohnste   ab April, bis auf Weiteres 

 Samtgemeinde Sottrum    

 - Gemeinde Ahausen   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Bötersen   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Hassendorf   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Hellwege   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Horstedt   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Reeßum   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Sottrum   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 Samtgemeinde Tarmstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Breddorf   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Bülstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Hepstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Kirchtimke   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Tarmstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Vorwerk   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Wilstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 Samtgemeinde Zeven    

 - Gemeinde Elsdorf   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 

 - Gemeinde Gyhum   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 

 - Gemeinde Heeslingen   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 

 - Stadt Zeven   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 
 


